Heinz Mustermann
Musterstraße 1


00000 Musterhausen


Personalnummer: A 0000000

An das Landesamt für Besoldung 

und Versorgung Nordrhein-Westfalen

Johannstraße 35 

40476 Düsseldorf
Musterhausen, 00.00.2008

oder

An das Personalamt der Gemeinde

Ort, Datum
Antrag auf Erhöhung der Beamtenbesoldung bzw. der Versorgungsbezüge 
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Urteil vom 10.9.2007 hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster, 1. Senat (Az.: 1 A 4955/05, 1 A 1180/06, 1 A 3529/06 und 1 A 1063/07) entschieden, dass die Besoldung und Versorgung der Beamtinnen und Beamten in Nordrhein-Westfalen seit dem Jahr 2003 die Grenze des verfassungsrechtlich Konformen unterschreitet 

Ich beantrage daher, meine Besoldung bzw. meine Versorgungsbezüge auf ein verfassungskonformes Niveau anzuheben, das den allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen Rechnung trägt. Für die Vergangenheit wird die Anpassung für diejenigen Zeiträume beantragt, die nicht der Verfristung unterliegen. 

Begründung: 

Nach § 14 des Bundesbeamtenbesoldungsgesetzes bzw. § 70 Beamtenversorgungsgesetzes hat die Alimentation der Beamtinnen und Beamten der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse Rechnung zu tragen. Indikatoren hierfür sind die Entwicklung der Erwerbseinkommen der Tarifbeschäftigten sowie des Verbraucherpreisindexes.

Im Vergleich zu den Erwerbseinkommen haben sich die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge in den letzten Jahren unterdurchschnittlich entwickelt. Die Tarifgehälter sind im Zeitraum von 1990 bis 2007 bei den Beschäftigten in der freien Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen zwischen 44,4 % und 63,4 % gestiegen. Bei den Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst beträgt der Zuwachs 40,1 %. Dagegen haben sich die Beamtenbesoldung bzw. die Versorgungsbezüge im vorgenannten Zeitraum lediglich um 34,8 % entwickelt, wobei die Kürzungen bei den Sonderzahlungen entsprechend berücksichtigt sind. Die Zahlen stammen aus dem vorgenannten Urteil des OVG Münster und wurden vom Land Nordrhein-Westfalen selbst vorgelegt. Sie belegen die Abkopplung der Besoldung und Versorgung von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass bereits seit 1991 die Entwicklung der Beamtenbesoldung bzw. der Versorgungsbezüge hinter der allgemeinen Teuerungsrate zurückgeblieben ist. Neben der Abkopplung vom allgemeinen Lohnniveau ist so zeitgleich ein Verlust der realen Kaufkraft von Beamtinnen und Beamten einhergegangen. 

Da der dbb nrw Musterverfahren zur Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge führt, bin ich damit einverstanden, dass das Antragsverfahren ruht, bis über die laufenden Musterverfahren rechtskräftig entschieden worden ist. Ich gehe davon aus, dass auf die Einrede der Verjährung Ihrerseits verzichtet wird. Für eine diesbezügliche Zusicherung wäre ich Ihnen dankbar. 

Mit freundlichen Grüßen 

Heinz Mustermann
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